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An das 
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11011 Berlin 

Schriftliche Fragen für den Monat März 2020 
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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

Andreas Michaelis 
Staatssekretär 

Berlin, den 1 3, März 2020 

Ihre Frage: 

Inwiefern hat die Europäische Union nach Kenntnis der Bundesregierung bereits vor 

der durch den türkischen Präsidenten ausgerufenen „Grenzöffnung" („Erdogan ver-

kündet Grenzöffnung zur EU", www.tagesschau.de vom 29. Februar 2020) Verhand-

lungen für eine dritte Auflage der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei ("FRiT 

III") vorbereitet (https://ec.europa.eu/germany/news/20191210-fazilitaet-

fluechtlinge-tuerkei de; bitte den anvisierten finanziellen Umfang und ggf. Leitlinien 

oder „rote Linien" mitteilen), und in welchem Zusammenhang steht die jüngst ange-

kündigte Bereitstellung von einer weiteren halben Milliarde Euro für Geflüchtete in 

der Türkei im Zusammenhang mit Plänen für eine „FRiT III" bzw. soll diese erset-

zen („EU sagt neue Finanzhilfen für Flüchtlinge in der Türkei zu", AFP vom 5. 

März 2020)? 

beantworte ich wie folgt: 

Verhandlungsvorbereitungen über eine dritte Auflage der Fazilität für Flüchtlinge in 

der Türkei (FRiT) im Sinne der Frage sind der Bundesregierung nicht bekannt. Nach 

Kenntnis der Bundesregierung plant die Kommission der Europäischen Union (EU) 

derzeit eine fortgesetzte Finanzierung aus EU-Mitteln für wichtige laufende FRiT-

Projekte, die unmittelbar Flüchtlingen zugutekommen. Dabei geht es um die Förde-

rung des Schulbesuchs von über 500.000 Flüchtlingskindern in der Türkei und um 
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Zahlungen zur Deckung des täglichen, elementaren Lebensbedarfs von rund 

1,7 Millionen Flüchtlingen in der Türkei. Ohne fortgesetzte finanzielle Unterlegung 

würden diese Programme in diesem Jahr beziehungsweise Anfang des nächsten Jah-

res auslaufen. Der hierfür avisierte Mittelumfang beläuft sich auf circa 500 Millionen 

Euro. 

Mit freundlichen Grüßen 


